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Verordnung über die Prüfingenieure, Prüf -
ämter und Prüfsachverständigen im Bau-
wesen (PrüfVBau) vom 29. Novem ber 
2007. Letzte berücksichtigte Änderung: 
§§ 3 und 35 geänd. (§ 3 V. v. 7. 12.  2012, 732)

Diese Verordnung regelt die Anerkennung 
und Tätigkeit der Prüfingenieure für Stand-
sicherheit und der Prüfsachverständi gen 
in den Fachbereichen, ferner die Rechts-
verhältnisse der Prüfämter und die Typen -
prüfung. 

Prüfingenieure gibt es nur für das Fachge-
biet Standsicherheit. 
Prüfsachverständige werden anerkannt im 
Fachbereich 

1. Standsicherheit, 
2. Brandschutz, 
3. Vermessung im Bauwesen, 
4.  sicherheitstechnische Anlagen 

und Einrichtungen sowie 
5. Erd- und Grundbau.

Prüfingenieure nehmen in ihrem jeweili-
gen Fachbereich bauaufsichtliche Prüfauf-
gaben auf Grund der Bayerischen Bauord-
nung oder von Vorschriften auf Grund der 
Bayerischen Bauordnung im Auftrag der 
Bauaufsichtsbehörde wahr. Sie unterste-
hen der Fachaufsicht des Staatsministeri-
ums des Innern. Prüfingenieure sind ho-
heitlich tätig.

Prüfsachverständige prüfen und beschei-
nigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im 
Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen 
nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen 
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher An-
forderungen, soweit dies in der Bayeri-
schen Bauordnung oder in Vorschriften auf 
Grund der Bayerischen Bauordnung vorge-
sehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen 
bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr. Die 
Prüfsachverständigen sind im Rahmen 
der ihnen obliegenden Pflichten unabhän-
gig und an Weisungen des Auftraggebers 
nicht gebunden.

1 Grundlage
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Prüfingenieure und Prüfsachverständige für 
Standsicherheit prüfen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Standsicherheitsnach-
weise. Prüfingenieure und Prüfsachver-
ständige für Standsicherheit überwachen 
die ordnungsgemäße Bauausführung hin-
sichtlich der von ihnen geprüften oder be-
scheinigten Standsicherheitsnachweise 
stichprobenartig.

Prüfingenieure und Prüfsachverständige 
können nur Personen sein, die 

1.  nach ihrer Persönlichkeit Gewähr 
dafür bieten, dass sie ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß im Sinn des § 5 
PrüfVBau erfüllen, 

2.  die Fähigkeit besitzen, öffentliche 
Ämter zu bekleiden, 

3.  eigenverantwortlich und unabhängig 
tätig sind, 

4.  den Geschäftssitz im Freistaat Bayern 
haben und 

5.  die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

Eigenverantwortlich tätig im Sinn des Sat-
zes 1 Nr. 3 ist, 

1.  wer seine berufliche Tätigkeit als einzi-
ger Inhaber eines Büros selbstständig 
auf eigene Rechnung und Verantwor-
tung ausübt, 

2. wer 
 a)  sich mit anderen Prüfingenieuren/Prüf -

sachverständigen, Ingenieuren oder 

Architekten zum Zweck der Be rufs-
ausübung zusammengeschlossen 
hat, 

 b)  innerhalb dieses Zusammenschlus-
ses Vorstand, Geschäftsführer oder 
persönlich haftender Gesellschafter 
mit einer rechtlich gesicherten lei-
tenden Stellung ist und  

 c)  kraft Satzung, Statut oder Gesell-
schaftsvertrag dieses Zusammen-
schlusses seine Berufsaufgaben als 
Prüfingenieur und Prüfsachverstän-
diger selbstständig auf eigene Rech-
nung und Verantwortung und frei von 
Weisungen ausüben kann oder 

3.  wer als Hochschullehrer im Rahmen ei-
ner Nebentätigkeit in selbst ständiger 
Be ratung tätig ist. 

Unabhängig tätig im Sinn des Satzes 1 
Nr. 3 ist, wer bei Ausübung seiner Berufstä-
tigkeit weder eigene Produktions-, Handels- 
oder Lieferinteressen hat noch fremde In-
teressen dieser Art vertritt, die unmittelbar 
oder mittelbar im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit stehen.

Als Prüfingenieure und Prüfsachverstän-
dige für Standsicherheit in den Fachrich-
tungen Massivbau, Metallbau und Holzbau 
werden nur Personen anerkannt, die 

1.  das Studium des Bauingenieurwesens 
an einer deutschen Hochschule oder ein 
gleichwertiges Studium an einer aus-

2  Prüfingenieure und Prüf-
sachverständige für Standsicherheit
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 ländischen Hochschule abgeschlossen 
haben, 

2.  seit mindestens zwei Jahren als mit der 
Tragwerksplanung befasster Ingenieur 
eigenverantwortlich und unabhängig 
oder als hauptberuflicher Hochschul-
lehrer tätig sind, 

3.  mindestens zehn Jahre mit der Auf-
stellung von Standsicherheitsnachwei-
sen, der technischen Bauleitung oder 
mit vergleichbaren Tätigkeiten betraut 
gewesen sind, wovon sie mindestens 
fünf Jahre lang Standsicherheitsnach-
weise aufgestellt haben und mindes-
tens ein Jahr lang mit der technischen 
Bauleitung betraut gewesen sein müs-
sen; die Zeit einer technischen Baulei-
tung darf jedoch nur bis zu höchstens 
drei Jahren angerechnet werden, 

4.  über die erforderlichen Kenntnisse der 
einschlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften verfügen, 

5.  durch ihre Leistungen als Ingenieure 
überdurchschnittliche Fähigkeiten be-
wiesen haben und 

6.  die für einen Prüfingenieur oder Prüf-
sachverständigen erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen besitzen. 

Prüfsachverständige für Standsicherheit 
sind auch 

1.  Prüfingenieure für Standsicherheit so-
wie 

2.  die Leiter und stellvertretenden Lei-
ter der Prüfämter, die im Auftrag und 

auf Rechnung des jeweiligen Prüfam-
tes und abweichend von § 4 Satz 1 Nr. 3 
PrüfVBau nicht eigenverantwortlich und 
unabhängig tätig werden.

Ein Prüfungsausschuss entscheidet ge-
genüber der Anerkennungsbehör de über 
das Vorliegen der Aner kenn ungs vor aus-
setzungen. 
Über den Antrag auf Anerkennung entschei-
det bei Prüfingenieuren für Standsicherheit 
das Staatsministerium des Innern. 
Ansprechpartner bei der Obersten Bau-
behörde sind Herr Ackermann oder Herr 
Sieber, Telefon 089 21 92 34 99. 
Bei Prüfsachverständigen für Standsicher-
heit entscheidet der Eintragungsausschuss 
bei der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau (Anerkennungsbehörde). Örtlich zu-
ständig ist die Anerkennungsbehörde des 
Geschäftssitzes des Bewerbers.
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Prüfsachverständige für Brandschutz prü-
fen die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Brandschutznachweise und bescheinigen
Bauvorlagen auf der Basis der Bayeri-
schen Bauordnung. Dies erfolgt auf Ver-
anlassung des Bauherrn und stellt eine 
gleichwertige Alternative zur Prüfung der 
Brandschutznachweise durch die untere 
Bauaufsichtsbehörde dar. Allein der Bau-
herr trifft die Entscheidung, ob der Brand-
schutznachweis vom Prüfsachverständigen 
für Brandschutz oder von der Bauaufsicht 
geprüft wird. Bescheinigungen von Brand-
schutznachweisen durch Prüfsachverstän-
dige für Brandschutz ersetzen die Prü-
fung der Brandschutznachweise durch 
die untere Bauaufsichtsbehörde vollstän-
dig. Nach erstellter Bescheinigung und 
während der baulichen Umsetzung einer 
Maßnahme führen Prüfsachverständige 
für Brandschutz die Bauüberwachung in-

soweit durch, dass sie zum Abschluss 
der Baumaßnahme bescheinigen kön-
nen, dass das von ihnen geprüfte Brand-
schutzkonzept baulich umgesetzt wurde. 
Die Bauüberwachung erfolgt stichproben-
artig und ersetzt nicht die Fachbauleitung 
für Brandschutz.

Prüfsachverständige für Brandschutz prü-
fen Brandschutznachweise, die als Bau-
vorlage von Fachplanern für Brandschutz 
oder von Architekten erarbeitet wurden. Im 
Rahmen der Prüfung erfolgt die Einbindung 
der örtlichen Feuerwehr wahlweise schrift-
lich oder durch Besprechung. Die örtliche 
Feuerwehr ist der jeweilige Kreisbrandrat 
bzw. Stadtbrandrat und der Kommandant. 
Nach Prüfung der Brandschutznachweise 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit wird die 
Bescheinigung Brandschutz erstellt. Prüf-
sachverständige können sich bei ihrer Tätig-
keit der Mithilfe befähigter und zuverlässi-
ger fest angestellter Mitarbeiter bedienen, 
deren Tätigkeit sie jederzeit voll überwa-
chen können.

Die Vorgaben der Bayerischen Bauordnung 
und der Sonderbauverordnungen sind stan-
dardisiert. Alternative Lösungen zu den all-
gemeinen gesetzlichen Regeln sind mög-
lich und insbesondere im Bestand häufig 
unumgänglich. Die Bauordnung regelt 
diese Abweichungen explizit. Abweichun-
gen sind unter Beibehaltung der allgemei-
nen Schutzziele im Einzelfall zu bewer-
ten und können bei Angemessenheit von 

3  Prüfsachverständige für Brandschutz
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Prüfsachverständigen für Brandschutz be-
scheinigt werden. Es müssen dazu die Vor-
aussetzungen für die Zulassung von Abwei-
chungen vorliegen. Die Bescheinigung von 
Abweichungen im Hinblick auf den Brand-
schutz liegt im Ermessen des Prüfsachver-
ständigen für Brandschutz. Es bedarf da-
nach keiner weiteren Genehmigung der 
Abweichungsentscheidung durch die un-
tere Bauaufsichtsbehörde.

Als Prüfsachverständige für Brandschutz 
werden nur Personen anerkannt, die

1.  als Angehörige der Fachrichtung Archi-
tektur, Hochbau, Bauingenieurwesen 
oder eines Studiengangs mit Schwer-
punkt Brandschutz ein Studium an einer 
deutschen Hochschule, ein gleichwer-
tiges Studium an einer ausländischen 
Hochschule abgeschlossen haben oder 

für ein Amt mindestens der Besol-
dungsgruppe A 10 in der Fachlaufbahn 
Naturwissenschaft und Technik, fach-
licher Schwerpunkt feuerwehrtechni-
scher Dienst, qualifiziert sind, 

2.  danach mindestens fünf Jahre Erfah-
rung in der brandschutztechnischen Pla-
nung und Ausführung von Gebäuden, 
insbesondere von Sonderbauten un-
terschiedlicher Art mit höherem brand-
schutztechnischen Schwierigkeitsgrad, 
oder deren Prüfung, 

3.  die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des abwehrenden Brandschutzes, 

4.  die erforderlichen Kenntnisse des 
Brandverhaltens von Bauprodukten und 
Bauarten, 

5.  die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des anlagentechnischen Brand-
schutzes und 

6.  die erforderlichen Kenntnisse der ein-
schlägigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften besitzen.

Die Prüfung der Anerkennungsvorausset-
zungen führt die Bayerische Architekten-
kammer durch. Antragsunterlagen sind 
dort zu erhalten und einzureichen. In ei-
ner umfassenden mündlichen Prüfung 
der erforderlichen Kenntnisse stellt der 
Prüfungsausschuss die fachliche Eignung 
des Kandidaten fest. Über die Eintragung 
in die Liste der Prüfsachverständigen für 
Brandschutz in Bayern entscheidet der 
Eintragungsausschuss der Bayerischen 
Architektenkammer.
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Prüfsachverständige für Vermessung im 
Bauwesen bescheinigen die Einhaltung 
der in den Bauvorlagen oder bauaufsichtlich 
festgelegten Grundfläche und Höhenlage 
im Sinn von Art. 68 Abs. 6 Satz 2 BayBO.

Als Prüfsachverständige für Vermessung 
im Bauwesen werden Personen aner-
kannt, die 

1.  ein Studium im Studiengang Vermes-
sungswesen an einer deutschen Hoch-
schule oder ein gleichwertiges Studium 
an einer ausländischen Hochschule mit 
Erfolg abgeschlossen haben und 

2.  über eine dreijährige Berufserfahrung 
im Vermessungswesen verfügen.

3.  Die allgemeinen Voraussetzungen nach 
§ 4 PrüfVBau erfüllen.

Über den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss bei der 
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (An-
erkennungsbehörde). Örtlich zuständig ist 
die Anerkennungsbehörde des Geschäfts-
sitzes des Bewerbers.

4  Prüfsachverständige 
für Vermessung im Bauwesen
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Die Prüfsachverständigen für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen und Einrich-
tungen bescheinigen die Übereinstimmung 
der technischen Anlagen und Einrichtungen 
mit den öffentlich-rechtlichen Anforderun-
gen im Sinn von §§ 1 und 2 der Verordnung 
über Prüfungen von sicherheitstechnischen 
Anlagen und Einrichtungen (Sicherheitsan-
lagen-Prüfverordnung – SPrüfV vom 3. Au-
gust 2001 i. d. F. ab 01. 01. 2008).

Als Prüfsachverständige für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen und Ein-
richtungen im Sinn von § 1 Satz 1, § 2 
Abs. 1 der Sicherheitsanlagen-Prüfverord-
nung (SPrüfV) werden nur Personen aner-
kannt, die 

1.  ein Ingenieurstudium an einer deut-
schen Hochschule oder ein gleichwer-
tiges Studium an einer ausländischen 
Hochschule abgeschlossen haben, 

2.  den Nachweis ihrer besonderen Sach-
kunde in der Fachrichtung auf die sich 
ihre Prüftätigkeit beziehen soll, durch 
ein Fachgutachten einer Industrie- und 
Handelskammer oder einer vom Staats-
ministerium des Innern bestimmten 
Stelle erbracht haben, 

3.  als Ingenieure mindestens fünf Jahre 
in der Fachrichtung, in der die Prüftä-
tigkeit ausgeübt werden soll, praktisch 
tätig gewesen sind und dabei mindes-
tens zwei Jahre bei Prüfungen mitge-
wirkt haben. 

Prüfsachverständige für die Prüfung sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtun-
gen müssen nicht eigenverantwortlich tätig 
sein, wenn sie Beschäftigte eines Unterneh-
mens oder einer Organisation sind, deren 
Zweck in der Durchführung vergleichbarer 
Prüfungen besteht und deren Beschäftigte 
für die Prüftätigkeit keiner fachlichen Wei-
sung unterliegen. Bedienstete einer öffent-
lichen Verwaltung mit den für die Ausübung 
der Tätigkeit als Prüfsachverständige erfor-
derlichen Kenntnissen und Erfahrungen 
für technische Anlagen und Einrichtungen 
gelten im Zuständigkeitsbereich dieser Ver-
waltung als Prüfsachverständige.

5  Prüfsachverständige für die Prüfung sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtungen
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Fachrichtungen: 
Prüfsachverständige für die Prüfung sicher-
heitstechnischer Anlagen und Einrichtun-
gen können für folgende Fachrichtungen 
anerkannt werden:

1.  Lüftungsanlagen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SPrüfV), 

2.  CO-Warnanlagen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 SPrüfV), 

3.  Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 SPrüfV), 

4.  Brandmelde- und Alarmierungsan-
lagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 SPrüfV), 

5.  Sicherheitsstromversorgungen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 7 SPrüfV), 

6.  Feuerlöschanlagen 
(§ 2 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 SPrüfV). 

Die Anerkennung nach Satz 1 Nr. 1 kann auf 
Lüftungsanlagen für Garagen (§ 14 Abs. 1 
der Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen sowie über die Zahl der not-
wendigen Stellplätze) beschränkt werden.

Über den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet der Eintragungsausschuss bei der 
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau (An-
erkennungsbehörde). Örtlich zuständig ist 
die Anerkennungsbehörde des Geschäfts-
sitzes des Bewerbers.
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Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau 
bescheinigen die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben über den Baugrund hin-
sichtlich Stoffbestand, Struktur und geolo-
gischer Einflüsse, dessen Tragfähigkeit und 
die getroffenen Annahmen zur Gründung 
oder Einbettung der baulichen Anlage.

Als Prüfsachverständige für den Erd- und 
Grundbau werden nur Personen anerkannt, 
die 

1.  als Angehörige der Fachrichtung Bauin-
genieurwesen, der Geotechnik oder ei-
nes Studiengangs mit Schwerpunkt In-
genieurgeologie ein Studium an einer 
deutschen Hochschule oder ein gleich-
wertiges Studium an einer auslän-
dischen Hochschule abgeschlossen 
haben, 

2.  neun Jahre im Bauwesen tätig, da-
von mindestens drei Jahre im Erd- und 
Grundbau mit der Anfertigung oder Be-
ur teilung von Standsicherheitsnachwei-
sen betraut gewesen sind, 

3.  über vertiefte Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Erd- und Grundbau verfügen, 

4.  weder selbst noch ihre Mitarbeiter noch 
Angehörige des Zusammenschlusses 
an einem Unternehmen der Bauwirt-
schaft oder an einem Bohrunterneh-
men beteiligt sind. 

Der Nachweis der Anerkennungsvoraus-
setzungen ist durch die Vorlage eines Ver-
zeichnisses aller innerhalb eines Zeitraums 

von zwei Jahren vor Antragstellung erstell-
ten Baugrundgutachten zu führen, von de-
nen mindestens zehn Gutachten die Be-
wältigung überdurchschnittlicher Aufgaben 
zeigen müssen; hiervon sind zwei Gutach-
ten gesondert vorzulegen. 

Über das Vorliegen der Zulassungsvoraus-
setzung hat der Bewerber eine besondere 
Erklärung abzugeben. 

Prüfsachverständige für den Erd- und 
Grund  bau müssen nicht eigenverantwort-
lich tätig sein, wenn sie in fachlicher Hin-
sicht für ihre Tätigkeit allein verantwortlich 
sind und Weisungen nicht unterliegen. 
Der Eintragungsausschuss bei der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau holt von ei-
nem bei der Bundesingenieurkammer be-
stehenden Beirat ein Gutachten über die 
Anerkennungsvoraussetzungen ein.

6  Prüfsachverständige für den Erd- und 
Grundbau
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Durch die Energieeinsparverordnung (En-
EV) in der Fassung vom 24. 07. 2007 (BGBl I
S. 1519) wurden die bisher bestehen-
den Vorschriften neu gefasst. Die Länder 
sind ermächtigt, die Überwachung der in 
der EnEV festgesetzten Anforderungen 
ganz oder teilweise auch auf Sachver-
ständige zu übertragen. Das ist in Bayern 
durch die Zuständigkeits- und Durchfüh-
rungsverordnung zur Energieeinsparver-
ordnung (ZVEnEV) vom 22. 01. 2002 (GVBI 
S. 18) geschehen, die am 01. 02. 2002 in 
Kraft getreten und mehrfach durch Verord-
nung, zuletzt vom 19. Januar 2011 (GVBI 
S. 42) mit Wirkung ab 1. Januar 2008 ge-
ändert worden ist. In dieser Verordnung 
ist in Anlehnung an das Modell des Prüf-
sachverständigen nach der Bauprüfver-
ordnung vom 29. November 2007 (GVBI 
S. 829) die Bestellung privater Sachverstän-
diger vorgesehen, welche die Einhaltung 
bestimmter Anforderungen der EnEV be-
scheinigen, womit behördliche Prüfaufga-
ben insoweit entfallen. 

Die Bestellung dieser Sachverständigen 
erfolgt für Ingenieure durch Eintragung in 
eine von der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau zu führende Liste (für Architekten 
ist die Bayerische Architektenkammer zu-

ständig). Die Entscheidung hierüber trifft 
der bei der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau eingerichtete Eintragungsaus-
schuss. Dessen Entscheidung ist ein Ver-
waltungsakt, für den auch eine Gebühr zu 
entrichten ist, die sich in ihrer Höhe an den 
Gebühren für die Zulassung anderer Prüf-
sachverständiger orientiert. Im Hinblick auf 
die Bedeutung der von ihnen auszuüben-
den Tätigkeit müssen die Sachverständigen 
über eine ausreichende Qualifikation verfü-
gen, die der Eintragungsausschuss zu über-
prüfen und festzustellen hat. 

§ 2 Abs. 1 ZVEnEV sieht dabei zwei Grup-
pen von Sachverständigen vor, nämlich 
zum einen Sachverständige bezüglich des 
Be  reichs der Gebäudehülle, des baulichen 
und energiesparenden Wärmeschutzes (Bi-
lanzverfahren), und zum anderen bezüg-
lich des Bereichs der energiesparenden 
Anlagentechnik bei Gebäuden. Die Sach-
verständigen müssen nicht bauvorlagebe-
rechtigt und nicht nachweisberechtigt im 
Sinne von Art. 62 Abs. 2 BayBO sein. Da-
durch wird unter anderem auch den Prüf-
ingenieuren nach der Verordnung über die 
bautechnische Prüfung baulicher Anlagen 

7  Sachverständiger nach § 2 Abs. 1 der Zu-
ständigkeits- und Durchführungsver-
ordnung zur Energieeinsparverordnung 
(EnEV) – ZVEnEV – vom 22. Januar 2002 
(GVBI S. 18), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Januar 2011 (GVBI S. 42)



(PrüfVBau), die bereits in der Vergangenheit 
die Nachweise nach der Wärmeschutzver-
ordnung überprüft haben, der Zugang zu 
dieser Sachverständigentätigkeit eröffnet. 

Die in die Liste einzutragenden Sachver-
ständigen müssen nicht eigenverantwort-
lich im Sinne von Art. 3 Abs. 5 Satz 2 Bau-
KaG tätig sein, sie können also auch in 
einem Angestelltenverhältnis stehen. Ihre 
Unabhängigkeit gewährleistet § 2 Abs. 2 
ZVEnEV dadurch, dass sie nicht tätig wer-
den dürfen, wenn sie oder ihre Mitarbeiter 
bereits, insbesondere als Entwurfsverfas-
ser, Nachweisersteller, Vorgutachter, Bau-
leiter oder Unternehmer, mit dem Gegen-
stand der Bescheinigung befasst waren 
oder wenn ein sonstiger Befangenheits-
grund vorliegt. 

Die deutsche Staatsangehörigkeit oder ein 
Wohnsitz bzw. eine Niederlassung in Bay-
ern sind nicht erforderlich.

Die Eintragung in die Liste ist aber Voraus-
setzung für eine entsprechende Sachver-
ständigentätigkeit im Freistaat Bayern. Die 
Eintragung in die Liste der Sachverständi-
gen nach § 2 Abs. 1 ZVEnEV ist im Einzelnen 
an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

1.  Der Bewerber muss über ein abge-
schlossenes Ingenieurstudium ver-
fügen (Vorlage einer beglaubigten 
Kopie der Diplomurkunde und des 
Ab schluss zeugnisses). 

2.  Der Bewerber muss im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 Satz 3 BauKaG im Bauwesen täti-
ger Ingenieur sein. Im Bauwesen tätige 
Ingenieure sind nach dieser Vorschrift 
insbesondere Ingenieure, die in einer 
oder mehrerer Fachrichtungen des Bau-
ingenieur-, Vermessungs-, Wasserwirt-
schafts- oder Verkehrswesens, der In-
genieurgeologie, der Bauphysik, der 
Energie-, Heizungs-, Klima-, Ver- und 
Entsorgungs-, Sanitär-, Telekommuni-
kations-, Elektro- und Lichttechnik, der 
Förder- und Lagertechnik oder der Ar-
beitssicherheit an baulichen Anlagen 
arbeiten. Darunter fallen insbesondere 
auch Bauphysiker (thermische Bauphy-
sik) und die Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik-lngenieure. 
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3.  Die Bewerber müssen über vertiefte 
Kenntnisse im Bereich des baulichen 
und energiesparenden Wärmeschut-
zes oder (und) in der energetischen Be-
wertung der technischen Gebäudeaus-
rüstung verfügen. Das geschieht durch 
den Nachweis einer mindestens drei-
jährigen zusammenhängenden, nach 
Studienabschluss erworbenen Berufs-
erfahrung auf den jeweiligen Gebieten. 
Diese dreijährige zusammenhängende 
Berufserfahrung ist grundsätzlich durch 
eine diesen Zeitraum abdeckende Pro-
jektliste (Objektliste) glaubhaft zu ma-
chen, die nähere Erläuterungen über 
Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der 
einzelnen Objekte enthält, insbeson-
dere die wärmeschutztechnische bzw. 
die energetische Bedeutung dieser Ob-
jekte sowie Art und Inhalt seiner dies-
bezüglichen Tätigkeit näher beschreibt. 

Ergänzend zu dieser Projektliste hat 
der Antragsteller drei von ihm erstellte 
vollständige und prüffähige Nachweise 
nach dem Bilanzverfahren, nach der 
Energieeinsparverordnung bzw. drei 
vollständige von ihm erstellte Arbei-
ten der energetischen Planung oder 
Bewertung von Anlagen für Heizung, 
Warmwasser und Lüftung vorzulegen. 
Gleichzeitig hat der Antragsteller seine 
bisherigen Tätigkeitsschwerpunkte dar-
zustellen. Weitere Nachweise zu verlan-
gen steht im pflichtgemäßen Ermessen 
des Eintragungsausschusses.



Wie werde ich öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger im Bauwesen?

Sieben Schritte zur öffentlichen Be stellung

Wichtiger Hinweis:
Die öffentliche Bestellung und Vereidigung 
als Sachverständiger erfolgt meist durch 
die Industrie- und Handelskammer (IHK). 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
zuständigen IHK und über deren Internet-
seiten.  � www.svv.ihk.de

Schritt 1
Sachgebiet auswählen 

Besondere Qualifikation, persönliche Eig-
nung und überdurchschnittliche Sachkunde 
sind gefordert. Für das Bauwesen gibt es 
zurzeit rund 50 Sachgebiete, zum Beispiel 
Sachgebiet 9: Schäden an Gebäuden.

Schritt 2
Zuständige IHK anfragen 
und öffentliche Bestellung beantragen

Bei der zuständigen Industrie- und Han-
delskammer (IHK) anfragen, ob für das aus-
gewählte Sachgebiet Sachverständige be-
stellt und vereidigt werden. 

■    Zum Beispiel wenn sich der Wohnort 
in München oder im Regierungsbezirk 
Oberbayern befindet:

 IHK für München und Oberbayern 
 Balanstraße 55 – 59, 81541 München 
 Telefon 089 5116-1150
 Telefax 089 5116-1306
■    Ein gültiges Gesamtverzeichnis der 

öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen in Bayern mit dem 
Anhang »Wissenswertes in 10 Tipps« 
(15,– €/Stück) ist bei der IHK erhältlich 

■    Die Sachverständigenordnung der IHK 
in gültiger Fassung ist ebenfalls bei der 
IHK erhältlich.

Nach einem Beratungsgespräch bei der 
IHK kann dann die öffentliche Bestellung 
als Sachverständiger bei der IHK beantragt 
werden.

Schritt 3
»IfS-Informationen« abonnieren

Das Institut für Sachverständigenwesen 
(IfS) gibt die Zeitschrift »IfS-Informatio-
nen« heraus. 

Institut für Sachverständigenwesen (IfS)
Hohenzollernring 85 – 87
50672 Köln

Telefon 0221 91277113
E-Mail: info@ifsforum.de
www.ifsforum.de

8  Hinweise zur öffentlichen Bestellung 
und Vereidigung als Sachverständiger
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Schritt 4
Ausbildungsseminare belegen 

Ausbildungsseminare z. B. des IfS bei al-
len IHKs in Deutschland oder der Ingeni-
eurakademie West, der Ingenieurkammer-
Bau NRW in Düsseldorf, der Akademie der 
Architekten und Stadtplanerkammer Hes-
sen in Wiesbaden oder der Deutschen In-
genieur- und Architekten-Akademie in Mün-
chen belegen, z. B. 

■  Grundseminar öffentliche Bestellung 
und Vereidigung von Sachverständigen 

■  Bearbeitung von Gerichtsauf-
trägen / Inhalt und Aufbau von 
Sachverständigengutachten

■  Der Sachverständige als Gerichtsgut-
achter und Privatgutachter

■ Der Ortstermin des Sachverständigen
■  Selbständiges Beweisverfahren gem. 

§ 485 ff. ZPO
■  Der Sachverständige als 

Schiedsgutachter
■ etc.

Schritt 5
Nachweise, Zeugnisse und Gutachten 
einreichen und zur Prüfung anmelden

Anschließend die geforderten Nachweise, 
Zeugnisse und Gutachten gemäß Sachver-
ständigen-Ordnung bei der IHK einreichen, 
Prüfungstermin bei der IHK erfragen und 
zur Prüfung anmelden.

Schritte 6
Prüfung ablegen 

Für eine erfolgreiche Prüfung ist eine aus-
reichende Vorbereitung notwendig, siehe 
dazu auch Schritt 4.

Schritt 7
Öffentliche Bestellung mit Vereidigung 

Nach bestandener Prüfung für das ausge-
wählte Sachgebiet erfolgt die öffentliche 
Bestellung mit Vereidigung durch den Prä-
sidenten der IHK mit Aushändigung von 
Urkunde, Ausweis und Rundstempel gem. 
§ 36 GewO. 
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